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O (Hit Christian der Achte, von Gottes Gnade»
König zu Dänemark, der Wenden und Gothen, Herzog zu Schleswig, 
Holstein, Stormarn, der Dithmarschen und zu Lauenburg, wie auch 
zu Oldenburg,

Thun kund hiemit: Daß Wir auf allerunterthänigstes 
Ansuchen mehrerer Flensburger Kaufleute mit Confirmation der von 
ihnen entworfenen Statute für einen von ihnen errichteten Handels
verein, welche hier angeheftet sind, und wörtlich also lauten:

Statute
bns Hmibklsvrrmis in Flenslinrg.

§ i .
Der Zweck dieses kaufmännischen Vereins ist im Allgemeinen die Beförde

rung und möglichste Erweiterung der Handlung und Schifffahrt der Stadt und 
der damit in Verbindung stehenden Industrie- und Erwerbzweige, so wie die 
möglichste Entfernung aller der Erreichung dieses Zwecks im Wege stehenden 
Hindernisse.
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8 2 .

So wie Ordnung und Regel im Handelsverkehr zweckmäßige Errichtungen 
und Anordnungen nöthig machen, ist es Zweck des Vereins, auch ihre Einführung 
zu fördern und sich für die Abstellung von bestehenden nachtheiligen Unregelmäßig
keiten zu verwenden.

8.3.
Endlich ist derselbe bestimmt, auf Verlangen, gütliche Vergleiche zu ermitteln, 

wenn eins seiner Mitglieder in Irrungen und Streitigkeiten über Handelsange
legenheiten verwickelt sein sollte.

8 4.

Derselbe besteht aus sämmtlichen hiesigen daran freiwillig Theil nehmenden 
Kaufleuten und Maklern, insoweit sie nicht früher unter gerichtlichem Concurs 
standen.

8 5.
Der Verein wird, wenn nicht eine Generalversammlung beisammen ist, durch

einen Ausschuß von 15 Mitgliedern vertreten.

8 6 .

Die Ausschußmitglieder werden auf ein Jahr in einer im Monat Januar 
abgehaltenen Generalversammlung erwählt.

8 7.
Bei der Wahl ist vornämlich auf kaufmännische Solidität, Rechtlichkeit und

Erfahrung Rücksicht zu nehmen.
8 8 .

Die Wahl der Ausschußmitglieder geschieht in der Art, daß jeder in der 
Generalversammlung Anwesende 15 Namen ans seinen Stimmzettel schreibt. Die
jenigen 15 Personen, welche die meisten Stimmen erhalten, bilden den Ausschuß 
des Vereins.

8 9.
Die abtretenden Mitglieder des Ausschusses können wieder erwählt werden. 

Wer fünfmal Ausschußmitglied gewesen ist, kann die Wahl ablehnen.
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§ 10.

Der Ausschuß wird in der Regel monatlich einmal vom Director des 
Vereins zusammen berufen, außerordentlich, so oft es erforderlich ist. Um im 
Ausschuß einen Beschluß zu fassen, müssen wenigstens 8 Mitglieder desselben 
versammelt sein. Bei dein Ansagen zu den Versammlungen des Ausschusses, so 
wie zu den Generalversammlungen, hat der Director eine schriftliche Anzeige 
über die wesentlichsten Gegenstände, welche derselbe zum Vortrage bringen wird, 
zu erlassen.

§ 11.

Sämmtliche Mitglieder des Vereins wählen ans den 15 Mitgliedern des 
Ausschusses: 1) einen Director, 2) einen Subdirector, 3) einen Cassirer. Didch 
bilden den Vorstand des Vereins. Außerdem wird von dem Verein aus sammt- 
lichen Mitgliedern desselben, für das laufende Jahr, ein Secretair erwählt, welcher, 
insofern er nicht Ausschußmitglied ist, nur eine berathende Stimme hat. Der 
Verein kann statt desselben auch einen Juristen für diesen Posten engagiren.

Die Wahl des Vorstandes wird durch das älteste Mitglied des Ausschusses 
geleitet.

§ 12.

Der Director hat die allgemeine Leitung der Geschäfte des Vereins. Er 
beruft die Versammlungen des Vorstandes, des Ausschusses, sowie die General
versammlungen. Er hat in allen diesen Versammlungen den Vorsitz und das 
Directorium. Er sorgt für die Befolgung der Statute und für die Ausführung 
der Beschlüsse. Er empfangt die vorn Handelsverein zu erledigenden Eingaben, 
läßt sie unter die Mitgliedern des Vorstandes circuliren, und hat die Besorgung 
der vom Secretair entworfenen genehmigten Vorstellungen, Berichte und Gutachten. 
Die Papiere und Protocol!e des Vereins werden in seinem Hanse aufbewahrt, 
und er ertheilt den Beikommenden Auszüge ans denselben. Der Director führt 
über die einkommenden Eingaben ein Journal und bemerkt, wenn die Sachen 
erledigt sind, den Tag und die Art ihrer Erledigung.
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§ 13.

Der Secretair führt in den Versammlungen das Protocol! und concipirt die 
Schreiben und Erlasse, welche der Director nicht selbst abfaßt.

§ 14.

Der Cassirer läßt die Beiträge der Mitglieder des Vereins zu Ostern und 
Michaelis durch den Boten nach einem von dem Director nachgesehenen und 
richtig befundenen Hebnngsbuch pränumerando eincasfiren, bestreitet die Ausgaben 
des Vereins und führt die jährlich in der Generalversammlung in 3 Exemplaren 
abzulegende Rechnung. Zur Revision dieser Rechnung erwählt der Verein aus 
seiner Mitte durch Stimmenmehrheit zwei Revisoren und quittirt dem bisherigen 
Rechnungsführer, nach Erledigung der etwanigen Notaten, in einem, ihm zurück
zugebenden Exemplar der Rechnung.

§ 15.

Der Vorstand expcdirt selbstständig alle Sachen, welche nur nachrichtliche 
Mittheilungen betreffen, er erläßt Erinnerungsschreiben, er fordert Bedenken und 
Nachrichten und expedirt die Schreiben, bei denen es sich blos um Mittheilung 
offenkundiger Thatsachen handelt.

§ 16.
Sobald aber in Briefen, Gesuchen und ändern Erlassen eine Ansicht, Mei

nung oder ein Wunsch des Vorstandes ausgesprochen werden soll, diese mögen nun 
auf Personen oder Sachen, zu treffende oder abzustellende Einrichtungen, Bezug 
haben, so tritt der Vorstand mit den übrigen Ausschußmitgliedern zusammen, um 
sie zu berathen, und expedirt den Beschluß nach Maßgabe des darüber aufgenom
menen Protocollats. Die Berichte und Gesuche werden von sämmtlichen Aus
schußmitgliedern, Namens des Vereins, unterschrieben. — Alle eingekommenen 
Sachen und expedirte Berichte, gemachte Vorschläge rc., welche allgemeines I n 
teresse für das commercirende Publikum haben, werden baldmöglichst im Original 
oder in Abschriften in der Harmonie oder an ändern Orten zur Durchsicht für 
en Handelsverein niedergelegt, oder demselben anderweitig mitgetheilt. Ebenso
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expedirt und unterschreibt der Ausschuß, Namens des Vereins, die Beschlüsse der 
Generalversammlungen, welche einer Expedition bedürfen.

§ 17.

Jedes Mitglied des Vorstandes erwählt selbst aus der Zahl der übrigen 
Ausschußmitglieder einen Stellvertreter für Verhinderungsfälle.

§ 18.

Der Stellvertreter des Directors nimmt, wenn er zum Fungiren berufen 
wird, nur an der Berathung und Unterschrift Theil. Das Directorium geht, 
wenn der Director verhindert ist, demnächst auf den Subdirector über.

§ 19.

I n  Verhinderungsfällen des Secretairs hängt es von dem Director ab, ob 
er das Protocoll selbst schreiben oder es dem Cassirer oder einem ändern Mit- 
gliede übertragen will.

§ 20.
Der Stellvertreter des Cassirers tritt regelmäßig in alle Functionen dessel

ben ein.
§ 21.

Es wird regelmäßig einmal jährlich im Laufe des Januar-Monats eine 
Generalversammlung gehalten, in welcher der abgehende Director den erschienenen 
Vereinsmitgliedern eine Uebersicht der Thätigkeit des Vereins im abgelaufenen 
Jahre giebt, und wenn nichts weiter zu verhandeln ist, die Wahl des neuen 
Ausschusses leitet; auch im Laufe des April, sowie in den Monaten Juni und 
September, werden regelmäßige Generalversammlungen gehalten. Wenn bei einer 
Generalversammlung nicht wenigstens die Hälfte der sämmtlichen Mitglieder des 
ganzen Vereines anwesend sind, so können keine gültigen Beschlüsse gefaßt werden; 
in diesem Falle aber hat die Direction innerhalb acht Tagen sämmtliche M it
glieder zu einer neuen Versammlung einzuladen und dieselben dabei schriftlich 
von Demienigen, was zur Verhandlung kommen wird, zu unterrichten. Sollte 
nun bei dieser zweiten Zusammenkunft sich wieder nicht die Hälfte der Mitglieder



des Vereines einfinden, so sollen dennoch die in dieser Generalversammlung ge
faßten Beschlüsse als bindend für den ganzen Verein und so angesehen werden, 
als ob die Mehrheit sämmtlicher Vereinsmitglieder dieselben genehmigt hätte.

§ 22.

■ Außerdem wird eine Generalversammlung gehalten, so oft die Direction 
eine solche znsamnwnbernft.

§ 23.

Die Direction ist verpflichtet, eine Generalversammlung zu berufen, sobald 
die Halste der Mitglieder des Ausschusses, oder bei Versammlungen die Hälfte 
der Anwesenden, eine solche für nothwendig oder wünschenswerth erklärt; des
gleichen, wenn 10 andere Mitglieder des Vereins in einer schriftlichen, von ihnen 
Unterzeichneten Eingabe, in welcher der Punct, worüber die Generalversammlung 
berathen soll, angeführt sein muß, beim Directorio aus die Zusammenberufung 
einer Generalversammlung antragen. Die Einladung zu einer Generalversamm
lung kann durchs Wochenblatt gemacht werden.

§ 24.

In  einer Generalversammlung bringt der Director die zu verhandelnden 
Sachen entweder selbst zur Sprache, oder fordert ein Mitglied des- Vereins auf, 
seinen Vortrag zu halten. Es kann in den Generalversammlungen nichts ver
handelt werden, was nicht wenigstens 24 Stunden zuvor dem Director schriftlich 
mitgetheilt ist.

§ 25.

Nachdem ein zur Verhandlung stehender Punct hinreichend von allen Seiten 
erörtert worden ist, bringt der Director die zu entscheidende Frage zur Abstimmung.

§ 26.

Bei Stimmengleichheit giebt in diesen, wie in allen übrigen Versammlungen, 
die Stimme des Directors den Ausschlag.
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B o t e .
§ 27.

■

Z u m  B o ten  des V ereins  wird ein treuer, zuverlässiger M a n n  für eine viertel
jährige Vergütung  angenommen.

§ 28.

Derselbe besorgt die Hebung der Contingente der M itglieder  für  den Cassirer 
und  die Laufgeschäfte für den dirigirenden Vorsteher und den Rechnungsführer in 
Angelegenheiten des Vereins , nach einer ihm zu ertheilenden Ins tru c t ion .

§ 29.

S e in e  Annahme und die ihm zu zahlende Vergütung wird dem Verein vor
getragen und  setzt dessen Genehmigung voraus.

Von den Beiträgen der M itglieder znr Caffe.

§ 30.

J e d e s  Mitglied dieses Vereines zahlt halbjährlich 1 Rbth lr.  a n  den Cassirer 
der Gesellschaft. W er  seinen B e i t rag  drei M o n a te  unberichtigt läßt, wird auf die . 
von dem Rechnungsführer den Vorstehern zuzustellende Restantenliste gebracht.

Vom gütlichen Vergleich unter streitenden Parteien.

§ 31.

W e n n  Mitglieder des Vere ins  über Handelsangelegenheiten, entweder unter 
sich, oder mit Personen, die zum Vereine nicht gehören, in I r r u n g  oder S t r e i t ig 
keiten gerathen s ind , so hat  der Vorstand des V e re in s ,  auf  desfälligen beim 
D irec to r  einzureichenden schriftlichen A n tra g ,  den Versuch der gütlichen Beilegung 
zu machen.
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§ 32.
Dieser Versuch muß erforderlichenfalls innerhalb drei Tagen nach gemachtem 

Antrage gemacht werden.
§ 33 .

Auch die zum Verein nicht gehörende Partei kann einen solchen Antrag an 
den Vorstand des Vereins richten.

§ 34.
Is t die auf einen solchen Antrag vorzuladende Partei Mitglied des Vereins, 

so ist dies, wenn es sich nicht zuvor aus dem Vereine ausmeldet, zum Erscheinen 
tut Vergleichstermin, bei Strafe des Ausschlusses, verpflichtet.

§ 35.
Gehört der Vorzuladende nicht zum Verein, so ist derselbe aufzufordern, zum 

Vergleichstermin zu erscheinen.

§ 36 .
Im  Fall es gelungen ist, die Parteien zu vereinigen, wird der Vergleich 

selbst im Protokoll eingetragen, im Gegentheil darin von der Sache nichts ange
führt. Im  ersten Fall haben die Parteien den getroffenen Vergleich durch ihre 
Unterschrift zu sanctioniren.

§ 37.
Zeigt es sich vor oder bei der Verhandlung, daß der Streit keine kauf

männische Angelegenheit betrifft, so hat der Vorstand die Sache sofort abzuweisen.

Besondere Neqelu.

§ 38.

Es steht einem jeden Mitglieds nicht nur frei, seine Meinungen und An
sichten über Gegenstände, die nach dem beschriebenen Zwecke des Vereins als 
beikommend betrachtet werden können, mitzutheilen, sowie Anzeigen und Vorschläge 
zu machen, die damit in Beziehung stehen, er ist vielmehr zur Förderung der
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Tendenz des Vereins dazu verpflichtet, nur müssen diese, wie jene Mittheilungen, 
so ausführlich wie möglich und zugleich mit Gründen belegt sein, und sind dem 
dirigirenden Vorsteher schriftlich zu übergeben, der sie sofort dem Ausschüsse und 
demnächst dem Verein in der ersten Generalversammlung mitzutheilen hat. Dem 
Antragsteller ist von dem Ausschüsse baldmöglichst eine Antwort zu ertheilen und 
vorkommenden Falles ein Nichteiugehen aus den Antrag durch Gründe zu motiviren.

§ 39.
Wenn ein Mitglied des Vereins seine Zahlungen einstellt, folgt damit zu

gleich der Austritt aus dem Verein.

§ 40.
Wer länger als sechs Monate mit seinem Contiugente in Rückstand bleibt, 

wird, wenn er dafür keinen nach der Ansicht des Ausschusses hinreichenden Grund 
anführen kann, nach Entscheidung desselben, auf der Liste der Mitglieder gestrichen, 
und ihm dies schriftlich angezeigt.

§ 41.
Wenn Wittwen dem Vereine beitreten, so steht ihnen frei, ihre Stelle durch 

einen Sohn oder ihren ältesten Commis vertreten zu lassen; doch müssen solche 
wenigstens das mündige Alter haben.

§ 42.
Sie haben gleiche Rechte mit den übrigen Mitgliedern, können aber nicht 

in den Ausschuß gewählt werden.

§ 43.
M it dem Austritt aus dem Verein ist der Verlust der Rechte der Mitglieder 

und des Rechts an das Eigenthum der Gesellschaft verbunden, welche Veranlassung 
auch dem Austritt zu Grunde liegt. Rückzahlungen von Contingentgeldern finden 
auch in solchem Falle nicht Statt.

§ 44.
Sollte unter den Mitgliedern des Vereins Zwist und Uneinigkeit, welche 

das ordentliche Fortbestehen und Wirken desselben stören, entstanden sein, sei es,



daß diese Irrungen, unter den Mitgliedern des Ausschusses unter sich, oder mit 
den übrigen Mitgliedern, oder unter diesen allein, entsprungen sind, so ist, wenn 
die Sache nicht gütlich beigelegt werden konnte, in einer Generalversammlung eine 
aus fünf Mitgliedern bestehende Commission zu erwählen. Diese Commission hat 
die Sache zu untersuchen, nöthigenfalls nochmals eine gütliche Beilegung zu ver
mitteln, und wenn dies nicht gelingt, in einer ändern Generalversammlung, von 
welcher die Betheiligten auszuschließen sind, ihren Bericht vorzutragen, und dar
nach ist von der Generalversammlung durch Stimmenmehrheit zu entscheiden, 
welche von den streitenden Parteien, als das Bestehen des Vereins störend, von 
demselben auszuschließen sei. Dieser Ausschluß kann ebensowohl ein Mitglied des 
Ausschusses und des Vorstandes betreffen, als ein anderes Mitglied.

§ 45.
Wenn ein Mitglied in die Versammlung des Vorstandes zn erscheinen ein

geladen wird, um über irgend einen Gegenstand Auskunft -oder Aufklärung zu 
geben, ist dasselbe zu erscheinen verpflichtet.

§ 40.
Um Abänderungen oder Zusätze zu den Bestimmungen dieser Vereinbarung 

zu beschließen, müssen sich über die Hälfte der Mitglieder des Vereins dafür 
erklären; jedoch soll nach erfolgter Allerhöchster Bestätigung der gegenwärtigen 
Statute für etwanige Abänderungen und Zusätze die Allerhöchste Bestätigung 
ebenfalls nachgesucht werden.

§ 47.

Alle Mitglieder, denen vom Verein ein Amt oder Geschäft übertragen wer
den, können, wenn sie dieses übernommen, nur nach Erfüllung ihrer Obliegen
heiten austreten; übrigens steht der Austritt aus dem Verein jedem Mitgliede 
desselben frei, doch das dasselbe dies dem Director schriftlich anzuzeigen.

§ 48.
Zwei Drittheile sämmtlicher Mitglieder des Vereins können den Verein 

für aufgelöst erklären. Im  Fall der Auflösung fällt das Eigenthnm des Vereins 
einer allgemein nützlichen Anstalt der Stadt Flensburg anheim. .



§ 49.

Vorstehende Statute sollen dem Generalzollkammer- und Commerz-Collegium 
zur Allerhöchsten Bestätigung eingesandt und nach deren Ersetzung jedem M it
glied e ein gedrucktes Exemplar davon mitgetheilt werden.

hiemit und kraft dieses in allen Punkten und Clauseln in König
licher Gnade confirmiren und bestätigen, dergestalt und also, daß 
es bei dem Inhalt der von Uns solchermaaßen bestätigten Statute 
sein gänzliches Verbleiben haben, und dem entgegen ohne Unsere 
Allerhöchste Einwilligung keine Aenderung vorgenommen werden 
solle.

Wornach die Beikommenden sich allerunterthänigst zu achten
haben.

(ßcqcbcn in Knfcrcr iioninlichcn Relidenzltadt So penhanen,
• den 11. Mai 1842.

Urkundlich unter Unserm Königlichen Handzeichen und beigedrnckten
Jnsiegel.

C h ris tia n  M .
( I ,  S.)

Lowzow.
Bkch. (Marl ich. Frauckc.

Fr. Oxholm.

Confirmation
der Statute des Handelsliereius in Flensburg.
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Vrrzrichiiilj drr Mitglieder des Handelsvereins
im Jahre 18 64 *

Fedder Mommsen.
H. Boysen L. S.
Nie. Petersen jun.
Paul Nissen.
Saué Bang.
C. P. Kruse.
C. W. Overbeck.
C. W. Kracke.
H. C. Dethlesfsen L. S. 
Christ. Dethlesfsen.
I .  P. Jngwersen.
Paul Hansen jun.
Peter Kornbeck.
I .  P. Schmidt jun.
B. B. Raffenberg.
D. Kracke.
Johann N. Petersen, 
v. Barm & Petersen.
H. Henningsen.
Asmus Möllers Wwe.
P. A. Petersen.
M. H. Stahnke.
C. C. Jacobsen.
Dethlef Jürgensen.
%. N. Friedrichsen. 
George Dittmann.
N. Andresen C. S.
M. Callsen.
Pet. Fr. Petersen.
L. C. Gregersen.
F. C. Christiansen.
C. C. Christiansen.
I .  L. Lassen.
M. Bucka.
C. P. Woye.

Jürg. Hansen sen. 
Ohlfsen-Bagge.
C F. Ohlsen.
Peter Jordt.
Chr. N. Hansen.
H. B. Wilms.
I .  H. Juhl.
Hans Nissen.
H. I .  Petersen.
I .  P. Swane.
P. S. St. Andersen. 
Pet. Diedrichsen.
H. F. Struckmann. 
H. H. Jürgensen. 
Peter Schmidt.
With. Schmidt.
0 . N. C. Thomsen. 
Joh. Hansen jun. 
Erich G. Boysen. 
Pet. Petersen I .  N. 
H. I .  Krog.
B. D. Wolter.
N. Nielsen.
Otto Stoehr.
R. I .  Hollesen.
1. H. Hoeck.
F. W. Selck.
H. C. Volquardsen. 
M. K. Brix.
Andr. Marthinsen.
C. F. Walther.
E. Rickertsen.
Fr. Classen.
M. A. Knuth.
I .  I .  Maack.



H. I .  Dethleffsen.
F. M. Bruhn.
Chr. Lassen.
Friedr. Biehl.
Franz Plainer.
C. Hagen.
Carsten Christiansen.
H. C. Martens Sc Comp.
D. Tramsen.
P. Petersen P. S.
H. Schmidt.
Peter Bruhn.
F. W. Funke jun.
Edward Bird.
Fritz Hansen.
G. Marquardsen.
C. Tramsen.
N. M. Laban.
Milh. Aldag.
I .  O. Roeloffs.
H. C. Braren.
I .  G. Stuhr.
I .  G. P. Süß.
Aug. Schlesinger.
A. Mich elf m.
H. F. Hansen.
A. Abild stedt.
H. Jensen, jun.
H. Asmussen.
Andr. Jürgensen.
A. E. Colding.
C. Jürgensen.
Joh. C. Caspersen.
Chr. Fr. Bith.
Chr. H. Johannsen.
H. Jepsen (N. Jepsen Sohn) 
Jens Buntzen.
Chr. N. Andresen.
Jac. Hansen jun.
Chr. Andr. Conrad.
I .  Chr. Hansen.
Chr. Christiansen.

G. E. Krübbe.
Jens Christensen. 
Thomas Paulsen. 
Ferdinand Jensen.
Detlef Detlefsen.
A. R. Schmidt.
Lor. Petersen.
W. C. Frohne.
I .  F. Clausen.
Ewald Bruhn.
F. P. L. Schröder.
PH. Christiansen.
I .  Jessen.
Ehr. Riehn.
Fr. G. Glüsing.
Chr. D. Petersen.
Chr. Thomsen.
Chr. Ebsen.
I .  Plätner.
B. C. Kreutzfeldt.
Chr. Schmidt jun.
I .  M. Hertz.
P. Petersen.
H. I .  Mytin.
I .  P. Christiansen. 
Franz E. Arps.
Joh. Feddersen.
H. C. Korsholm H. S. 
M. A. Petersen.
N. A. Sundby.
R. Jansen.
I .  Jwersen jun.
T. Fröelund jun.
A. Callesen.
T. C. Tüchsen.
P. Aeg. Jordt.
Louis Kloppenburg.
A. F. Gosch.
Will). Peters.
Otto Hansen.
Carl Fr. Richelsen.
L. Müller.
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A. I .  Holm.
F. A. ViW .
H. I .  Laban.
P. A. Lorck.
Ludolph Jessen.
A. F. Petersen. (Haß' Nachf.)
H. Gosch.
Jürg. Jensen.
H. C. Koos.
Jacob Möller.
Gotthard Hansen.
P. L. Dürbye.
Heinr. Krüger.
Heinr. Thamsen.
Chr. L. Jürgensen.
H. Andreas.
C. C. v. Eitzen.
L. Lorenzen.
P. Ändresen.
I .  I .  Lüth.-
B. Bune.
L. C. Kallsen.
I .  Sönksen.
I .  Johannsen.
P. H. Raben.
Julius Hansen.
I .  I .  Blechschmidt.
I .  C. Adler.

Hans N. Petersen jun. 
I .  P. Schmoock.
I .  A. Harboe.
Jacob Beck.
Chr. Hansen.
A. Christiansen.
Nie. Andresen.
C. M. Jansen.
I .  Christiansen jun.
Th. Nissen.
P. I .  Lorenzen.
H. Chr. Autzen.
I .  H. Schröter.
W. Gewext.
A. Otzen.
H. I .  Jürgensen.
H. Hansen, jun.
Ehlers <& Holst.
D. Decken.
I .  A. Groth.
H. Gröndahl.
C. Bruhn.
H. P. Thordsen.
C. M. Hansen.
N. Petersen I .  N.
I .  W. Paulsen. 
Joachim Fr. Danielsen. 
A. P. Andresen.
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